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Postulat: Umbau Bahnhof Bümpliz Nord – Sperrung der Personenunterfüh-

rung 

 

Prüfauftrag 

Der Gemeinderat wird gebeten zu untersuchen, wie die Sperrung der Personenunterführung beim 

Bahnhof Bümpliz Nord während des bevorstehenden Umbaus so gestaltet werden kann, dass die 

Fortbewegungsmöglichkeiten für alle Nutzer*innen gewährleistet bleiben und keine unverhältnis-

mässigen Umwege entstehen. 

 

Begründung 

Im Zuge des Umbaus des Bahnhofs Bümpliz Nord ist eine temporäre Sperrung der Personenunter-

führung vorgesehen. Diese Verbindung stellt jedoch eine wichtige und stark frequentierte Querung 

für die Bevölkerung dar. Besonders betroffen wären betagte Menschen sowie Personen mit einge-

schränkter Mobilität, für die längere Umwege nur schwer zumutbar sind. Mögliche aber nicht ab-

schliessende Lösungsansätze: 

 ÖV-Anpassung: Der Bus der Linie 27 könnte während der Bauphase zusätzliche Schlaufen zur 

Nordseite des Bahnhofs fahren und mit einer höheren Frequenz verkehren, um die Erreichbar-

keit zu gewährleisten. 

 Bauetappierung: Es ist zu prüfen, ob ein etappenweiser Bau möglich ist, der eine teilweise Of-

fenhaltung oder temporäre Durchgänge erlaubt. 

Ziel ist es, während der Bauphase eine möglichst gute Erreichbarkeit und Durchlässigkeit für alle 

Verkehrsteilnehmenden sicherzustellen. 

 

Dringlichkeit 

Kurze Begründung:  

Die Planung befindet sich derzeit im Projektgenehmigungsverfahren (PGV) und ist somit bereits in 

vollem Gange. Überlegungen zur Sperrung der Personenunterführung dürfen keinen Aufschub er-

fahren. Je früher die Konzeption der Fussgängerwege und der Personenerschliessung in Angriff 

genommen wird, desto geringer fallen voraussichtlich die zusätzlichen Kosten und der organisatori-

sche Aufwand aus. 


